
Schwimmunterricht- Aufsicht- wie viele Stunden sind
rechtens
Beitrag von „NRW-Lehrerin“ vom 15. Dezember 2015 13:32

was für ein quatsch..
die pflichtstundenzahl in der GS in NRW beträgt 28h.
da kannste nicht herumdeuteln wie das mit den ferienzeiten usw aufgerechnet werden soll.
wenn du mehr als 28h in der schule arbeitest bzw mehr als du als TZ-kraft verabredest hast IST
das mehrarbeit und wird ab +4h auch vergütet, als TZ-kraft ab der 1.h.

ich sebst muss gestehen mache in der GS eigentlich nie mehrarbeit, da ich keine springstunden
habe und dementsprechend nicht eingesetzt werden kann, da werden dann eher die kinder auf
verschiedene klasse verteilt, als dass es klassenunterricht gibt.

mein mann hat sich mittlerweile angewöhnt, dass er bei 2-3h mehrarbeit noch eine 4.
"einfordert" was meist gewährt wird, um dann alle 4h abzurechnen.. so entfällt wenigstens
schon mal die unbezahlte mehrarbeit...es ist zwar nicht viel was man bekommt, aber allemal
besser als nichts..
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